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Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 26
Buchstabe b UStG; Angemessene
Entschadigung fur Zeitversaumnis

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 2. Januar 2012; IV D 3 - S
7185/09/10001

Nach 8 4 Nr. 26 Buchst. b UStG sind die Umsétze steuerfrei, wenn das
Entgelt fir eine ehrenamtliche Tatigkeit nur in Auslagenersatz und einer
angemessenen Entschadigung fur Zeitversaumnis besteht.

Nach dem Ergebnis der Erdrterungen mit den obersten Finanzbehérden
der Lander sind die Entgelte flr die ehrenamtliche Tatigkeit regelmafig
dann angemessen, wenn die Entschadigung den Betrag in Hohe von
50 € je Tatigkeitsstunde nicht Ubersteigt, sofern die Vergutung flr die
gesamten ehrenamtlichen Tatigkeiten insgesamt den Betrag von
17.500 € im Jahr nicht Ubersteigt.

Die Mdglichkeit der Einzelfalliberpriifung bleibt weiterhin bestehen.

Abschnitt 4.26.1 Abs. 4 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses wird
daher wie folgt geandert:

»(4) Geht in Fallen des § 4 Nr. 26 Buchstabe b UStG das Entgelt tber
einen Auslagenersatz und eine angemessene Entschadigung flr
Zeitversdumnis hinaus, besteht in vollem Umfang Steuerpflicht. Was als
angemessene Entschadigung fir Zeitversaumnis anzusehen ist, muss
nach den Verhéltnissen des Einzelfalls beurteilt werden; dabei ist eine
Entschadigung in Héhe von bis zu 50 € je Tatigkeitsstunde regelmafig
als angemessen anzusehen, sofern die Vergutung flr die gesamten
ehrenamtlichen Tatigkeiten den Betrag von 17 500 € im Jahr nicht
Ubersteigt. Der tatséachliche Zeitaufwand ist nachvollziehbar zu
dokumentieren. Eine vom tatsachlichen Zeitaufwand unabhangige z. B.
laufend gezahlte pauschale bzw. monatliche oder jahrlich laufend
gezahlte pauschale Vergltung fuhrt zur Nichtanwendbarkeit der
Befreiungsvorschrift mit der Folge, dass samtliche flr diese Téatigkeit
gezahlten Vergltungen — auch soweit sie daneben in Auslagenersatz
oder einer Entschadigung fir Zeitaufwand bestehen — der
Umsatzsteuer unterliegen.”

Die Grundséatze des BMF-Schreibens sind auf Umsétze anzuwenden,
die nach dem 31. Méarz 2012 ausgefuhrt werden.
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Steuerfreier Behindertenfahrdienst

Bundesfinanzhof, Urteil vom 15.9.2011, V R 16/11

Die Leistungen eines Mitglieds eines Wohlfahrtverbandes kommen dem begunstigten
Personenkreis auch dann unmittelbar im Sinne von 8 4 Nr. 18 Buchst. b UStG zugute, wenn es
Fahrdienstleistungen ohne Zwischenschaltung Dritter an Menschen mit Behinderung erbringt und
dabei aufgrund eines mit einer anderen Person abgeschlossenen Vertrages tatig wird. Fur die
Steuerfreiheit nach 8 4 Nr. 18 UStG kommt es nicht auf die Zweckbetriebsvoraussetzungen des
§ 66 AO an.

Im Streitfall ist der Klager ein eingetragener Verein, der als Mitglied im Deutschen Paritatischen
Wobhlfahrtsverband-Gesamtverband e.V. bei der Kinder-, Jugend-, Familien-, Alten-, Behinderten-
und Gesundheitshilfe tatig ist. In den Streitjahren (1998 bis 2001) betrieb der Klager einen
Fahrdienst und erbrachte Fahrdienstleistungen aufgrund von Vertrdgen, die er mit
gemeinnitzigen Korperschaften, dem Amt flr Kindertagesstatten, dem Jugendamt und dem
Schulamt der Stadt abgeschlossen hatte. Aufgrund dieser Vertrage beforderte der Klager
Menschen mit Behinderungen zu Werkstétten, Kindertageseinrichtungen und Schulen. Dabei
setzte er Uberwiegend rollstuhlgerechte Fahrzeuge ein. Die Fahrgaste wurden durch
Uberwiegend Zivildienstleistende oder ehrenamtliche Mitglieder begleitet. Darliber hinaus fuhrte
der Klager auch Fahrten fur das Sozialamt, das Arbeitsamt oder fir Altenheimbewohner durch.
Mehr als zwei Drittel der Fahrten entfielen dabei auf Personen, die hilfsbediirftig und nach der
Satzung des Klagers beglinstigt waren.

Im Anschluss an eine Auf3enprifung ging das Finanzamt davon aus, dass die Umséatze des
Klagers mit den Fahrdiensten insoweit einem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb des Klagers
zuzuordnen seien, der kein Zweckbetrieb sei, als Fahrten fir Menschen mit Behinderungen ohne
Spezialfahrzeuge oder ohne Begleitpersonal durchgefuhrt wurden und anderte unter Anwendung
des ermaBigten Umsatzsteuersatzes gemall § 12 Abs. 2 Nr. 10 des Umsatzsteuergesetzes
1993/1999 (UStG) die fiir die Streitjahre 1998 bis 2001 bestehenden Umsatzsteuerbescheide
entsprechend.

Der Bundesfinanzhof folgte dem nicht und urteilet, dass die Voraussetzungen fir die
Steuerfreiheit nach 8 4 Nr. 18 UStG vorliegen, denn:

steuerfrei sind nach § 4 Nr. 18 Satz 1 UStG
"die Leistungen der amtlich anerkannten Verbande der freien Wohlfahrtspflege und der der freien

Wohlfahrtspflege dienenden Koérperschaften, Personenvereinigungen und Vermdgensmassen,
die einem Wohlfahrtsverband als Mitglied angeschlossen sind, wenn

a) diese Unternehmer ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnitzigen, mildtatigen oder
kirchlichen Zwecken dienen,

b) die Leistungen unmittelbar dem nach der Satzung, Stiftung oder sonstigen Verfassung
begunstigten Personenkreis zugute kommen und
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c) die Entgelte fur die in Betracht kommenden Leistungen hinter den durchschnittlich fir
gleichartige Leistungen von Erwerbsunternehmen verlangten Entgelten zurlickbleiben".

Die Vorschrift beruht unionsrechtlich auf Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. g der Sechsten Richtlinie
des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber
die Umsatzsteuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige
Bemessungsgrundlage 77/388/EWG.

Steuerfrei sind danach

"die eng mit der Sozialfirsorge und der sozialen Sicherheit verbundenen Dienstleistungen und
Lieferungen von Gegensténden, einschlielich derjenigen der Altenheime, durch Einrichtungen
des offentlichen Rechts oder andere von dem betreffenden Mitgliedstaat als Einrichtungen mit
sozialem Charakter anerkannte Einrichtungen".

Das Merkmal der Unmittelbarkeit i.S. von § 4 Nr. 18 Buchst. b UStG ist nach der Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs (BFH) leistungsbezogen auszulegen. Daher muss die Leistung dem nach
der Satzung begunstigten Personenkreis selbst unmittelbar und nicht nur mittelbar zugute
kommen. Daher liegt keine steuerfreie Leistung vor, wenn ein unter 8 4 Nr. 18 Satz 1 Buchst. a
UStG fallender Unternehmer in seiner Krankenhauswascherei Wasche flr ein fremdes
Krankenhaus wascht oder aus seiner Krankenhausapotheke Arzneimittel an ein fremdes
Krankenhaus liefert.

Als unschadlich wird dagegen beurteilt die Aufnahme von Personen in ein Obdachlosenheim,
wenn die Personen durch das Sozialamt einer Gemeinde zugewiesen werden oder wenn ein
Wohlfahrtsverband Personal fir die Fihrung eines fremden Studenten- und Schullandheims
abstellt, weil es sich um personenbezogene Leistungen handelt, die unmittelbar den begdinstigten
Personen zugutekommen.

Im Streitfall hat das FG sein Urteil darauf gestiitzt, dass die Leistungen des Fahrdienstes den in
der Satzung des Klagers begunstigten Personen (Menschen mit Behinderungen) unmittelbar
zugute kamen, obwohl der Klager Vertragsbeziehungen nicht zu diesen, sondern zu den
beauftragenden gemeinnitzigen Koérperschaften begriindet habe, da es fir das unmittelbare
Zugutekommen nicht darauf ankomme, wer Vertragspartner sei. Entscheidend sei, dass der
Klager durch seine Hilfspersonen die Fahrdienstleistungen ohne Zwischenschaltung Dritter --
tatsachlich-- an die Menschen mit Behinderung selbst erbracht habe.

Entgegen der Auffassung des FA kommt es nicht darauf an, ob die
Zweckbetriebsvoraussetzungen nach 8 66 AO vorliegen. Wie der Senat bereits ausdricklich
entschieden hat, wird das Merkmal der Unmittelbarkeit durch die jeweiligen
Leistungsbeziehungen bestimmt, so dass Erwagungen des Gemeinnitzigkeitsrechts der AO zur
Auslegung des § 4 Nr. 18 UStG insoweit nicht heranzuziehen sind. Denn § 4 Nr. 18 UStG
schlief3t wirtschaftliche Geschaftsbetriebe nicht von der Steuerfreiheit aus, so dass es fir die
Steuerfreiheit --anders als fiir die Anwendung des ermafigten Steuersatzes gemal 8 12 Abs. 2
Nr. 8 Buchst. a UStG-- auch nicht entsprechend § 64 Abs. 1 AO auf eine
Zweckbetriebseigenschaft ankommt. Soweit sich aus Abschnitt 103 Abs. 12 der Umsatzsteuer-
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Richtlinien 1996/2000 (jetzt Abschn. 4.18.1 Abs. 12 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses)
Abweichendes ergeben sollte, schlief3t sich der Senat dem nicht an. Auch machte der BFH Klar,
dass es im vorliegenden Fall auf die vom FA behauptete Wettbewerbsverzerrung nicht ankommt.

Zubereitung von Speisen im Altenwohn- und Pflegeheim,
,keine Standardspeisen” — Regelsteuersatz 19% USt

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12. Oktober 2011, V R 66/09

Die in einer GroR3kiiche eines Altenwohn- und Pflegeheims zur Verpflegung der Bewohner
zubereiteten Speisen sind keine "Standardspeisen” als Ergebnis einfacher und standardisierter
Zubereitungsvorgange nach Art eines Imbissstandes, so dass deren Abgabe zu festen
Zeitpunkten in Warmhaltebehaltern keine Lieferung, sondern eine dem Regelsteuersatz
unterliegende sonstige Leistung ist, entschied der BFH in seinem Urteil vom 12. Oktober 2011.

Die Klagerin betrieb in den Streitjahren mehrere Altenwohn- und Pflegeheime. Sie ist aufgrund
eines Verschmelzungsvertrages vom 13. Dezember 2002 als Ubernehmender Rechtstrager
Gesamtrechtsnachfolger der E-GmbH, von der sie in den Streitjahren 1999 bis 2002 entgeltliche
Leistungen zur Versorgung der in den von der Klagerin betriebenen Altenwohn- und
Pflegeheimen vollstationdr untergebrachten Personen mit Speisen und Getranken bezog. Die E-
GmbH hatte dabei die Speiseplanvorgaben der Klagerin einzuhalten und sdmtliche Mahlzeiten
mit eigenem Personal und eigener Kiicheneinrichtung zuzubereiten.

Dementsprechend betrieb die E-GmbH in den Heimen jeweils eine Grol3kiiche und bereitete dort
Speisen fiir die Heimbewohner zu, die dann in entsprechenden Behaltnissen unportioniert auf die
einzelnen Stationen der Heime transportiert wurden. Auf den Stationen befanden sich
Gemeinschaftskiichen, in denen Speisen und Getrdnke durch das Pflegepersonal der Klagerin
portioniert und an die Heimbewohner ausgegeben wurden. Geschirr und Besteck wurden in den
Gemeinschaftskiichen aufbewahrt und auch gespult. Die Einnahme der Mahlzeiten durch die
Heimbewohner erfolgte in den auf den Stationen befindlichen Gemeinschaftsaufenthaltsraumen.
Die Einrichtungsgegenstande  sowohl der Gemeinschaftskiichen als auch der
Gemeinschaftsaufenthaltsraume befanden sich im Eigentum der E-GmbH, die der Klagerin die
gesamte Einrichtung und Ausstattung der Altenwohn- und Pflegeheime zur Verfiigung stellte.
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Im Anschluss an eine AuRenprifung ging das Finanzamt davon aus, dass entgegen der
Auffassung der Klagerin die Umsatze aus der Verpflegung der Heimbewohner dem
Regelsteuersatz unterlagen.

Bei der Abgrenzung zwischen Lieferungen und sonstigen Leistungen im Bereich der
Speisenzubereitung ist das Urteil des Gerichtshofs der Européischen Union (EuGH) vom 10.
Marz 2011 in den verbundenen Rechtssachen C-497/09, C-499/09, C-501/09 und C-502/09) zu
beachten.

Danach ist die Abgabe frisch zubereiteter Speisen oder Nahrungsmittel zum sofortigen Verzehr
an Imbissstanden oder -wagen oder in Kino-Foyers eine Lieferung, wenn eine qualitative Prifung
des gesamten Umsatzes ergibt, dass die Dienstleistungselemente, die der Lieferung der
Nahrungsmittel voraus- und mit ihr einhergehen, nicht Gberwiegen.

Der EUGH flhrt hierfiir an, dass es sich in diesem Fall um die Abgabe von "Standardspeisen” als
Ergebnis einer "einfachen, standardisierten Zubereitung" handelt, bei der sich "die Zubereitung
des warmen Endprodukts im Wesentlichen auf einfache, standardisierte Handlungen beschrankt,
die in den meisten Fallen nicht auf Bestellung eines bestimmten Kunden, sondern entsprechend
der allgemein vorhersehbaren Nachfrage standig oder in Abstdénden vorgenommen werden". Auf
die Lieferung von Nahrungsmitteln i.S. von Anhang H Kategorie 1 der Richtlinie 77/388/EWG
kann der ermaRigte Steuersatz auch dann angewendet werden, wenn die Speise oder Mahlzeit
durch Kochen, Braten, Backen oder auf sonstige Weise zum sofortigen Verzehr zubereitet wird.

Demgegeniiber sind die Tatigkeiten eines Partyservices aulier in den Fallen, in denen dieser
lediglich Standardspeisen ohne zuséatzliches Dienstleistungselement liefert oder in denen weitere,
besondere Umstande belegen, dass die Lieferung der Speisen der dominierende Bestandteil des
Umsatzes ist, Dienstleistungen.

Bei einem Partyservice, dessen Leistungen "von der bloRen Zubereitung und Lieferung von
Speisen bis zu einer umfassenden Leistung reichen kénnen, die auch die Bereitstellung von
Geschirr, Mobiliar (Tische und Stihle), die Darreichungsform der Gerichte, die Dekoration, die
Bereitstellung von Personal fiir die Bedienung und die Beratung tber die Zusammenstellung des
Menus und gegebenenfalls die Auswahl der Getranke umfassen kann", ist die Abgabe von
Speisen, die "nicht das Ergebnis einer blofRen Standardzubereitung sind, sondern einen deutlich
gréRBeren Dienstleistungsanteil aufweisen und mehr Arbeit und Sachverstand erfordern”, als
Dienstleistung anzusehen. Der EuGH stellt hierfir auf die "Qualitat der Gerichte, die Kreativitat
sowie die Darreichungsform“ sowie darauf ab, dass die Speisen "in verschlossenen
Warmbhalteschalen angeliefert oder ... [durch den Unternehmer] aufgewarmt" werden, wobei fur
den Kunden wesentlich ist, dass die Speisen genau zu dem von ihm festgelegten Zeitpunkt
geliefert werden.

Werden danach nicht lediglich "Standardspeisen” als Ergebnis einfacher und standardisierter
Zubereitungsvorgange nach Art eines Imbissstandes abgegeben und werden derartige Speisen
zu festen Zeitpunkten in Warmhaltebehéltern angeliefert, liegt keine Lieferung, sondern eine
sonstige Leistung vor.
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Der Senat ist in seiner bisherigen Rechtsprechung von einer dem Regelsteuersatz
unterliegenden sonstigen Leistung (Dienstleistung) ausgegangen, wenn ein Mabhlzeitendienst
Mittagessen auf eigenem Geschirr an Einzelabnehmer in deren Wohnung ausgibt und das
Geschirr endreinigt (BFHUTrteil vom 10. August 2006 V R 55/04, BFHE 214, 474, BStBI 1l 2007,
480, Leitsatz 1), wenn bei der Abgabe von warmen Mittagessen an Schiller im Rahmen einer
Gesamtbetrachtung das Dienstleistungselement im Sinne einer Bewirtungssituation tberwiegt, da
der Unternehmer nach dem Essen die Tische und das Geschirr abraumt und reinigt (BFH-Urteil
vom 10. August 2006 V R 38/05, BFHE 214, 480, BStBI Il 2007, 482, Leitsatz) oder wenn die
Leistungen eines Partyservices mit einer Reihe von Dienstleistungen einhergehen, die sich von
den notwendig mit der Lieferung von Lebensmitteln verbundenen Vorgdngen wie der
verzehrfertigen Zubereitung und Verbringung der Speisen an den von den Kunden genannten Ort
zur vereinbarten Zeit, zusatzliche Uberlassung, spatere Abholung und Reinigung von Geschirr
und Besteck unterscheiden (BFH-Urteil in BFHE 223, 539, BFH/NV 2009, 673, unter 11.6.).

Soweit nach dieser Rechtsprechung erst aufgrund zuséatzlicher Dienstleistungselemente wie dem
Endreinigen von Geschirr, dem Abrdaumen und Endreinigen von Tischen und Geschirr oder der
Uberlassung, Abholung und Reinigung von Geschirr und Besteck von einer sonstigen Leistung
ausgegangen wurde, halt der Senat hieran nur fur den Fall fest, dass Leistungsgegenstand
lediglich Standardspeisen sind (Fortfihrung der Rechtsprechung). Denn Leistungen eines
Partyservices, die auch in der bloRen Zubereitung und Lieferung von Speisen bestehen konnen,
sind nur dann keine sonstigen Leistungen, wenn lediglich Standardspeisen ohne zusatzliche
Dienstleistungselemente geliefert werden oder besondere Umstande belegen, dass die Lieferung
der Speisen der dominierende Bestandteil des Umsatzes ist. Die Zubereitung anderer als bloRer
Standardspeisen kann daher auch ohne zusétzliches Dienstleistungselement, wie z.B. dem
Abrdumen und Endreinigen von Tischen und Geschirr, zu einer Dienstleistung flhren.

Im Streitfall handelte es sich bei den von der E-GmbH erbrachten Leistungen um sonstige
Leistungen, nicht aber um Lieferungen. Die Zubereitung der Speisen erfolgte in "Grof3kiichen",
die sich in dem jeweiligen Heim befanden.

Die E-GmbH war verpflichtet, die vollstationdr untergebrachten Personen mit allen Speisen und
Getranken zu versorgen und dabei die Speiseplanvorgaben der Klagerin zu beachten. Es ist nicht
davon auszugehen, dass sich die in den Grol3kiichen ausgetibte Tatigkeit auf die Abgabe von
Standardspeisen als Ergebnis einfacher und standardisierter Zubereitungen nach Art eines
Imbisstandes beschrankte. Weiter wurden die entsprechend dem Speiseplan von der E-GmbH
Zubereiteten Speisen in Warmhaltebehdltern und zu genau festgelegten Zeitpunkten abgegeben.

Danach lagen "bestellte" Speisen vor. Die Abgaben von Speisen nach MaRgabe eines mit dem
Leistungsempfanger  vereinbarten  Speiseplanes zu  vereinbarten  Zeitpunkten in
Warmhaltebehaltern ist mit der Abgabe von Standardspeisen nach Art eines Imbissstandes nicht
vergleichbar und kann daher auch nicht gleich beurteilt werden. Beschrankt sich die Zubereitung
nicht auf eine blolRe Standardspeise, sind schliellich weitergehende Vergleiche mit der
"Kreativitat" und dem "Personalaufwand" bei Restaurants nicht vorzunehmen.

Das Gericht folgte auch nicht der Auffassung der Klagerin, die Lieferung von Standardspeisen sei
stets anzunehmen, wenn Speisen in Grof3gebinden abgegeben werden. Auch kommt dem Begriff
"Sozialcatering” fur die Abgrenzung zwischen Lieferungen und sonstigen Leistungen ebenso
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wenig Bedeutung zu, wie auch die Regelung in 8 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG eine Unterscheidung
danach erlaubt, wer Leistungsempfanger der abgegebenen Lebensmittel ist.

Auf die vom FG flir maR3geblich erachtete Frage, ob sich die sonstige Leistung daraus ergibt,
dass die E-GmbH aufgrund anderer Leistungsbeziehungen zur Klagerin "Hilfsmittel und
Verzehrvorrichtungen" wie Mobiliar, Geschirr und Besteck zur Verfligung gestellt hat, kam es
nicht mehr an.

Einvernehmliche Beendigung der Mitgliedschatft

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18.5.2011, 4 AZR 457/09

Die einvernehmliche Beendigung der Mitgliedschaft in einem Verein ist grundsatzlich immer
maoglich. Dies gilt auch, wenn die Satzung verschiedene Grinde fir die Beendigung der
Mitgliedschaft (z. B. Kindigung, Ausschluss) auflistet. Daraus folgt nicht, dass eine
einvernehmliche Beendigung der Mitgliedschaft ausgeschlossen oder an die satzungsmaRige
Kundigungsfrist gebunden ist. Das hat das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil vom 18.05.2011
(4 AZR 457/09) entschieden.

Vorsteuerabzug aus Herstellungskosten eines
Vereinsheftes

Finanzgericht Mlnchen, Urteil vom 21.04.2010, (3 K 2780/07)

Erzielt ein gemeinnitziger Verein, der — soweit er unternehmerisch tétig ist — aus der
Anzeigenwerbung im Vereinsheft gegeniiber den Kosten der Herstellung des Vereinsheftes einen
Gewinn, sind die Vorsteuern aus den Herstellungskosten im vollen Umfang und nicht nur anteilig
im Verhaltnis der Seitenzahlen mit Anzeigen zu den Seitenzahlen mit Informationen abzugsfahig.

Das Gericht fiihrte in seiner Begrindung aus, dass nach sténdiger Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europdischen Union (EuGH) grundsatzlich ein direkter und unmittelbarer
Zusammenhang zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren
Ausgangsumséatzen, die das Recht auf Vorsteuerabzug erdffnen, bestehen muss, damit der
Steuerpflichtige zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und der Umfang dieses Rechts bestimmt
werden kann. Das Recht auf Abzug der fir den Erwerb von Gegenstanden oder Dienstleistungen
entrichteten Mehrwertsteuer ist demnach nur gegeben, wenn die hierfir getétigten
Aufwendungen zu den Kostenelementen der versteuerten, zum Abzug berechtigenden
Ausgangsumsatze gehdren; mithin missen die Kosten fiir die fraglichen Dienstleistungen zu den
allgemeinen Aufwendungen des Unternehmers gehdren und — als solche — Bestandteile des
Preises der von ihm gelieferten Gegenstande oder erbrachten Dienstleistungen sein. Derartige
Kosten hangen namlich direkt und unmittelbar mit der wirtschaftlichen Gesamttatigkeit des
Steuerpflichtigen zusammen.
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Ein solcher unmittelbarer Zusammenhang der unternehmerischen Tatigkeit der Werbeeinnahmen
mit den Herstellungskosten des Vereinshefts lag im Streitfall vor. Dieser ergab sich vorliegend
schon daraus, dass der Klager im Streitjahr — bei Ausgaben (Kosten) fur die Herstellung des
Vereinshefts von 23.487 EUR — Einnahmen aus der Anzeigenwerbung von netto 26.537,78 EUR
erzielt hatte. Hier wurde mithin durch diese unternehmerische Tatigkeit des Vereins ein
Uberschuss erwirtschaftet; die Einnahmen waren um 3.050,78 EUR héher als die zu ihrer
Erzielung notwendigen Kosten. Die zur Herstellung des Vereinshefts getatigten Aufwendungen
waren somit als solches im Sinne der Rechtsprechung des EuGH (vgl. nur EuGH-Urteil vom 8.
Juni 2000 Rs.C-98/98. Midland Bank plc., Rn. 31, Slg. 2000, 1-04177 = UR 2000, 342)
Bestandteil des Preises der vom Klager erbrachten sonstigen Leistung der Werbung in seinem
Vereinsheft; somit standen die Eingangsleistung und die durch sie entstandenen Kosten in einem
unmittelbaren Zusammenhang im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung des EUGH.

Die in dieser Mandanteninformation gegebenen Hinweise kdnnen die zugrunde liegenden
Sachverhalte oftmals nur verkirzt wiedergeben. Die Komplexitat und der standige Wandel
der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewdahr auszuschlieRen. Wir emp-
fehlen Ihnen daher, dass Sie vor Entscheidungen lhren zusténdigen Verhilsdonk-Partner
ansprechen.

Verhulsdonk & Partner GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft

Tel. Fax E-Mail
Berlin 030 2 54 90 10 030 2 54 90 112 berlin@verhuelsdonk.de
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Dresden 0351 8 11 80 30 0351 8 11 80 40 dresden@verhuelsdonk.de
Disseldorf 0211 60 05 54 00 0211 60 05 54 90 duesseldorf@verhuelsdonk.de
Hamburg 040 35 52 80 980 040 35 52 80 988 hamburg@verhuelsdonk.de
Iserlohn 0237182 47 17 02371 82 47 47 iserlohn@verhuelsdonk.de
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	Die in einer Großküche eines Altenwohn- und Pflegeheims zur Verpflegung der Bewohner zubereiteten Speisen sind keine "Standardspeisen" als Ergebnis einfacher und standardisierter Zubereitungsvorgänge nach Art eines Imbissstandes, so dass deren Abgabe zu festen Zeitpunkten in Warmhaltebehältern keine Lieferung, sondern eine dem Regelsteuersatz unterliegende sonstige Leistung ist, entschied der BFH in seinem Urteil vom 12. Oktober 2011.
	Die Klägerin betrieb in den Streitjahren mehrere Altenwohn- und Pflegeheime. Sie ist aufgrund eines Verschmelzungsvertrages vom 13. Dezember 2002 als übernehmender Rechtsträger Gesamtrechtsnachfolger der E-GmbH, von der sie in den Streitjahren 1999 bis 2002 entgeltliche Leistungen zur Versorgung der in den von der Klägerin betriebenen Altenwohn- und Pflegeheimen vollstationär untergebrachten Personen mit Speisen und Getränken bezog. Die E-GmbH hatte dabei die Speiseplanvorgaben der Klägerin einzuhalten und sämtliche Mahlzeiten mit eigenem Personal und eigener Kücheneinrichtung zuzubereiten.
	Dementsprechend betrieb die E-GmbH in den Heimen jeweils eine Großküche und bereitete dort Speisen für die Heimbewohner zu, die dann in entsprechenden Behältnissen unportioniert auf die einzelnen Stationen der Heime transportiert wurden. Auf den Stationen befanden sich Gemeinschaftsküchen, in denen Speisen und Getränke durch das Pflegepersonal der Klägerin portioniert und an die Heimbewohner ausgegeben wurden. Geschirr und Besteck wurden in den Gemeinschaftsküchen aufbewahrt und auch gespült. Die Einnahme der Mahlzeiten durch die Heimbewohner erfolgte in den auf den Stationen befindlichen Gemeinschaftsaufenthaltsräumen. Die Einrichtungsgegenstände sowohl der Gemeinschaftsküchen als auch der Gemeinschaftsaufenthaltsräume befanden sich im Eigentum der E-GmbH, die der Klägerin die gesamte Einrichtung und Ausstattung der Altenwohn- und Pflegeheime zur Verfügung stellte.
	Im Anschluss an eine Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus, dass entgegen der Auffassung der Klägerin die Umsätze aus der Verpflegung der Heimbewohner dem Regelsteuersatz unterlägen.
	Bei der Abgrenzung zwischen Lieferungen und sonstigen Leistungen im Bereich der Speisenzubereitung ist das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 10. März 2011 in den verbundenen Rechtssachen C-497/09, C-499/09, C-501/09 und C-502/09) zu beachten.
	Danach ist die Abgabe frisch zubereiteter Speisen oder Nahrungsmittel zum sofortigen Verzehr an Imbissständen oder -wagen oder in Kino-Foyers eine Lieferung, wenn eine qualitative Prüfung des gesamten Umsatzes ergibt, dass die Dienstleistungselemente, die der Lieferung der Nahrungsmittel voraus- und mit ihr einhergehen, nicht überwiegen.
	Der EuGH führt hierfür an, dass es sich in diesem Fall um die Abgabe von "Standardspeisen" als Ergebnis einer "einfachen, standardisierten Zubereitung" handelt, bei der sich "die Zubereitung des warmen Endprodukts im Wesentlichen auf einfache, standardisierte Handlungen beschränkt, die in den meisten Fällen nicht auf Bestellung eines bestimmten Kunden, sondern entsprechend der allgemein vorhersehbaren Nachfrage ständig oder in Abständen vorgenommen werden". Auf die Lieferung von Nahrungsmitteln i.S. von Anhang H Kategorie 1 der Richtlinie 77/388/EWG kann der ermäßigte Steuersatz auch dann angewendet werden, wenn die Speise oder Mahlzeit durch Kochen, Braten, Backen oder auf sonstige Weise zum sofortigen Verzehr zubereitet wird.
	Demgegenüber sind die Tätigkeiten eines Partyservices außer in den Fällen, in denen dieser lediglich Standardspeisen ohne zusätzliches Dienstleistungselement liefert oder in denen weitere, besondere Umstände belegen, dass die Lieferung der Speisen der dominierende Bestandteil des Umsatzes ist, Dienstleistungen. 
	Bei einem Partyservice, dessen Leistungen "von der bloßen Zubereitung und Lieferung von Speisen bis zu einer umfassenden Leistung reichen können, die auch die Bereitstellung von Geschirr, Mobiliar (Tische und Stühle), die Darreichungsform der Gerichte, die Dekoration, die Bereitstellung von Personal für die Bedienung und die Beratung über die Zusammenstellung des Menüs und gegebenenfalls die Auswahl der Getränke umfassen kann", ist die Abgabe von Speisen, die "nicht das Ergebnis einer bloßen Standardzubereitung sind, sondern einen deutlich größeren Dienstleistungsanteil aufweisen und mehr Arbeit und Sachverstand erfordern", als Dienstleistung anzusehen. Der EuGH stellt hierfür auf die "Qualität der Gerichte, die Kreativität sowie die Darreichungsform“ sowie darauf ab, dass die Speisen "in verschlossenen Warmhalteschalen angeliefert oder ... [durch den Unternehmer] aufgewärmt" werden, wobei für den Kunden wesentlich ist, dass die Speisen genau zu dem von ihm festgelegten Zeitpunkt geliefert werden.
	Werden danach nicht lediglich "Standardspeisen" als Ergebnis einfacher und standardisierter Zubereitungsvorgänge nach Art eines Imbissstandes abgegeben und werden derartige Speisen zu festen Zeitpunkten in Warmhaltebehältern angeliefert, liegt keine Lieferung, sondern eine sonstige Leistung vor.
	Der Senat ist in seiner bisherigen Rechtsprechung von einer dem Regelsteuersatz unterliegenden sonstigen Leistung (Dienstleistung) ausgegangen, wenn ein Mahlzeitendienst Mittagessen auf eigenem Geschirr an Einzelabnehmer in deren Wohnung ausgibt und das Geschirr endreinigt (BFHUrteil vom 10. August 2006 V R 55/04, BFHE 214, 474, BStBl II 2007, 480, Leitsatz 1), wenn bei der Abgabe von warmen Mittagessen an Schüler im Rahmen einer Gesamtbetrachtung das Dienstleistungselement im Sinne einer Bewirtungssituation überwiegt, da der Unternehmer nach dem Essen die Tische und das Geschirr abräumt und reinigt (BFH-Urteil vom 10. August 2006 V R 38/05, BFHE 214, 480, BStBl II 2007, 482, Leitsatz) oder wenn die Leistungen eines Partyservices mit einer Reihe von Dienstleistungen einhergehen, die sich von den notwendig mit der Lieferung von Lebensmitteln verbundenen Vorgängen wie der verzehrfertigen Zubereitung und Verbringung der Speisen an den von den Kunden genannten Ort zur vereinbarten Zeit, zusätzliche Überlassung, spätere Abholung und Reinigung von Geschirr und Besteck unterscheiden (BFH-Urteil in BFHE 223, 539, BFH/NV 2009, 673, unter II.6.).
	Soweit nach dieser Rechtsprechung erst aufgrund zusätzlicher Dienstleistungselemente wie dem Endreinigen von Geschirr, dem Abräumen und Endreinigen von Tischen und Geschirr  oder der Überlassung, Abholung und Reinigung von Geschirr und Besteck von einer sonstigen Leistung ausgegangen wurde, hält der Senat hieran nur für den Fall fest, dass Leistungsgegenstand lediglich Standardspeisen sind (Fortführung der Rechtsprechung). Denn Leistungen eines Partyservices, die auch in der bloßen Zubereitung und Lieferung von Speisen bestehen können, sind nur dann keine sonstigen Leistungen, wenn lediglich Standardspeisen ohne zusätzliche Dienstleistungselemente geliefert werden oder besondere Umstände belegen, dass die Lieferung der Speisen der dominierende Bestandteil des Umsatzes ist. Die Zubereitung anderer als bloßer Standardspeisen kann daher auch ohne zusätzliches Dienstleistungselement, wie z.B. dem Abräumen und Endreinigen von Tischen und Geschirr, zu einer Dienstleistung führen.
	Im Streitfall handelte es sich bei den von der E-GmbH erbrachten Leistungen um sonstige Leistungen, nicht aber um Lieferungen. Die Zubereitung der Speisen erfolgte in "Großküchen", die sich in dem jeweiligen Heim befanden. 
	Die E-GmbH war verpflichtet, die vollstationär untergebrachten Personen mit allen Speisen und Getränken zu versorgen und dabei die Speiseplanvorgaben der Klägerin zu beachten. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die in den Großküchen ausgeübte Tätigkeit auf die Abgabe von Standardspeisen als Ergebnis einfacher und standardisierter Zubereitungen nach Art eines Imbisstandes beschränkte. Weiter wurden die entsprechend dem Speiseplan von der E-GmbH zubereiteten Speisen in Warmhaltebehältern und zu genau festgelegten Zeitpunkten abgegeben. 
	Danach lagen "bestellte" Speisen vor. Die Abgaben von Speisen nach Maßgabe eines mit dem Leistungsempfänger vereinbarten Speiseplanes zu vereinbarten Zeitpunkten in Warmhaltebehältern ist mit der Abgabe von Standardspeisen nach Art eines Imbissstandes nicht vergleichbar und kann daher auch nicht gleich beurteilt werden. Beschränkt sich die Zubereitung nicht auf eine bloße Standardspeise, sind schließlich weitergehende Vergleiche mit der "Kreativität" und dem "Personalaufwand" bei Restaurants nicht vorzunehmen.
	Das Gericht folgte auch nicht der Auffassung der Klägerin, die Lieferung von Standardspeisen sei stets anzunehmen, wenn Speisen in Großgebinden abgegeben werden. Auch kommt dem Begriff "Sozialcatering" für die Abgrenzung zwischen Lieferungen und sonstigen Leistungen ebenso wenig Bedeutung zu, wie auch die Regelung in § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG eine Unterscheidung danach erlaubt, wer Leistungsempfänger der abgegebenen Lebensmittel ist.
	Auf die vom FG für maßgeblich erachtete Frage, ob sich die sonstige Leistung daraus ergibt, dass die E-GmbH aufgrund anderer Leistungsbeziehungen zur Klägerin "Hilfsmittel und Verzehrvorrichtungen" wie Mobiliar, Geschirr und Besteck zur Verfügung gestellt hat, kam es nicht mehr an.

